
Synopse §§ 46 ff. EnWG-RegE und §§ 46 ff. EnWG

§ 46 EnWG-RegE-Wegenutzungsverträge § 46 EnWG - Wegenutzungsverträge

(1) keine Änderung (1) Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswe-
ge für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen,
einschließlich Fernwirkleitungen zur Netzsteuerung
und  Zubehör,  zur  unmittelbaren  Versorgung  von
Letztverbrauchern im Gemeindegebiet diskriminie-
rungsfrei  durch  Vertrag  zur  Verfügung  zu  stellen.
Unbeschadet ihrer Verpflichtungen nach Satz 1 kön-
nen  die  Gemeinden  den  Abschluss  von  Verträgen
ablehnen, solange das Energieversorgungsunterneh-
men die Zahlung von Konzessionsabgaben in Höhe
der  Höchstsätze nach § 48 Abs.  2 verweigert  und
eine Einigung über die Höhe der Konzessionsabga-
ben noch nicht erzielt ist. 

(2) Verträge  von  Energieversorgungsunter-
nehmen  mit  Gemeinden  über  die  Nutzung
öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung
und  den  Betrieb  von  Leitungen,  die  zu
einem Energieversorgsnetz der allgemeinen
Versor-gung  im  Gemeindegebiet  gehören,
dürfen  höchstens  für  eine  Laufzeit  von 20
Jahren  abgeschlossen  werden.  Werden
solche  Verträge  nach  ihrem  Ablauf  nicht
verlängert,  so  ist  der  bisher  Nutzungsbe-
rechtigte verpflichtet,  seine für den Betrieb
der  Netze  der  allgemeinen  Versorgung  im
Gemeindegebiet  notwendigen  Verteilungs-
anlagen  dem  neuen  Energieversorgungs-
unternehmen  gegen  Zahlung  einer  wirt-
schaftlich angemessenen Vergütung zu über-
eignen.  Das neue Energieversorgungsunter-
nehmen kann statt der Übereignung verlang-
en,  dass  ihm der  Besitz  hieran  eingeräumt
wird.  Für die wirtschaftlich angemessene
Vergütung  ist  der  sich  nach  den  zu
erzielenden  Erlösen  bemessende  objekti-
vierte  Ertragswert  des  Energieversorg-
ungsnetzes  maßgeblich.  Die  Möglichkeit
zur Einigung auf eine anderweitig basie-
rte Vergütung bleibt unberührt.

(2) Verträge  von  Energieversorgungsunternehmen
mit Gemeinden über die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrswege für die Verlegung und den Betrieb von
Leitungen, die zu einem Energieversorgungsnetz der
allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet  gehö-
ren, dürfen höchstens für eine Laufzeit von 20 Jah-
ren abgeschlossen werden. Werden solche Verträge
nach ihrem Ablauf nicht verlängert, so ist der bisher
Nutzungsberechtigte verpflichtet, seine für den Be-
trieb der Netze der allgemeinen Versorgung im Ge-
meindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen dem
neuen Energieversorgungsunternehmen gegen Zah-
lung  einer  wirtschaftlich  angemessenen  Vergütung
zu übereignen. Das neue Energieversorgungsunter-
nehmen kann statt der Übereignung verlangen, dass
ihm der Besitz hieran eingeräumt wird.

(3) Die Gemeinden machen spätestens zwei
Jahre vor Ablauf von Verträgen nach Absatz
2 das Vertragsende und einen ausdrücklichen
Hinweis auf die nach § 46a von der Gemein-
de in geeigneter Form zu veröffentlichenden
Daten  sowie  den  Ort  der  Veröffentlichung
durch  Veröffentlichung  im  Bundesanzeiger
bekannt. Wenn im Gemeindegebiet mehr als

(3) S. 1 – 4 Die Gemeinden machen spätestens zwei
Jahre vor Ablauf von Verträgen nach Absatz 2 das
Vertragsende und einen ausdrücklichen Hinweis auf
die nach Absatz 2 Satz 4 von der Gemeinde in ge-
eigneter  Form  zu  veröffentlichenden  Daten  sowie
den Ort der Veröffentlichung durch Veröffentlichung
im Bundesanzeiger bekannt. Wenn im Gemeindege-
biet mehr als 100 000 Kunden unmittelbar oder mit-



100 000 Kunden unmittelbar oder mittelbar
an das Versorgungsnetz angeschlossen sind,
hat  die  Bekanntmachung  zusätzlich  im
Amtsblatt der Europäischen Union zu erfol-
gen. Beabsichtigen Gemeinden eine Verlän-
gerung  von  Verträgen  nach  Absatz  2  vor
Ablauf  der  Vertragslaufzeit,  so  sind  die
bestehenden  Verträge  zu  beenden  und  die
vorzeitige  Beendigung  sowie  das  Vertrags-
ende  nach  Maßgabe  der  Sätze  1  und  2
öffentlich bekannt zu geben

telbar  an  das  Versorgungsnetz  angeschlossen sind,
hat  die  Bekanntmachung  zusätzlich  im  Amtsblatt
der Europäischen Union zu erfolgen. Beabsichtigen
Gemeinden eine Verlängerung von Verträgen nach
Absatz 2 vor Ablauf der Vertragslaufzeit, so sind die
bestehenden Verträge zu beenden und die vorzeitige
Beendigung sowie  das  Vertragsende öffentlich  be-
kannt  zu  geben.  Vertragsabschlüsse  mit  Unterneh-
men  dürfen  frühestens  drei  Monate  nach  der  Be-
kanntgabe der vorzeitigen Beendigung erfolgen

(4)  Die Gemeinde ist  bei  der Auswahl  des
Unternehmens den Zielen des § 1 Absatz 1
verpflichtet. Unter  Wahrung  netzwirt-
schaftlicher Anforderungen, insbesondere
der Versorgungssicherheit  und der Kost-
eneffizienz, können auch Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft berücksichtigt
werden.  Bei  der Gewichtung  der einzel-
nen  Auswahlkriterien  ist  die  Gemeinde
berechtigt, den Anforderungen des jeweil-
igen  Netzgebietes  Rechnung  zu  tragen.
Die  Gemeinde  hat  jedem  Unternehmen,
das innerhalb einer von der Gemeinde in
der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz
1  oder 3  gesetzten  Frist  von mindestens
drei  Kalendermonaten  ein  Interesse  an
der  Nutzung  der  öffentlichen  Verkehrs-
wege bekundet, die Auswahlkriterien und
deren  Gewichtung  in  Textform  mitzu-
teilen

(3) S. 5 Bei der Auswahl des Unternehmens ist die
Gemeinde den Zielen des § 1 verpflichtet.

(5) Die Gemeinde hat  die  Unternehmen,
deren Angebote nicht  angenommen wer-
den
sollen, über die Gründe der vorgesehenen
Ablehnung ihres Angebots und über den
frühesten  Zeitpunkt  des  beabsichtigten
Vertragsschlusses in Textform zu inform-
ieren. Die Gemeinde macht bei Neuabsch-
luss oder Verlängerung von Verträgen nach
Absatz  2  ihre  Entscheidung  unter  Angabe
der  maßgeblichen  Gründe  öffentlich  be-
kannt.

(3) S.6 Sofern sich mehrere Unternehmen bewerben,
macht die Gemeinde bei Neuabschluss oder Verlän-
gerung von Verträgen nach Absatz 2 ihre Entschei-
dung  unter  Angabe  der  maßgeblichen  Gründe  öf-
fentlich bekannt. 

(6) Die Absätze 2 bis 5 finden für Eigenbe-
triebe  der  Gemeinden  entsprechende  An-
wendung

(4) Die Absätze 2 und 3 finden für Eigenbetriebe der
Gemeinden entsprechende Anwendung. 

(7) Die  Aufgaben und Zuständigkeiten  der
Kartellbehörden  nach  dem  Gesetz  gegen
Wettbewerbsbeschränkungen  bleiben  unbe-
rührt

(5) Die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartell-
behörden nach dem Gesetz  gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen bleiben unberührt. 



§ 46a EnWG-RegE - Auskunftsanspruch der 
Gemeinde

§ 46 EnWG - Wegnutzungsverträge

Der  bisherige  Nutzungsberechtigte  ist  ver-
pflichtet, der Gemeinde spätestens ein Jahr vor
Bekanntmachung  der  Gemeinde  nach  §  46
Absatz  3  diejenigen  Informationen  über  die
technische  und  wirtschaftliche  Situation  des
Netzes  zur  Verfügung  zu  stellen,  die  für  eine
Bewertung  des  Netzes  im  Rahmen  einer
Bewerbung  um den  Abschluss  eines  Vertrages
nach § 46 Absatz 2 Satz 1 erforderlich sind. Zu
den  Informationen  über  die  wirtschaftliche
Situation des Netzes gehören insbesondere

1.  die  im  Zeitpunkt  der  Errichtung  der  Ver-
teilungsanlagen  jeweils  erstmalig  aktivierten
Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß §
255 des Handelsgesetzbuchs

2. das  Jahr  der  Aktivierung  der  Vertei-
lungsanlagen

3. die  jeweils  in  Anwendung  gebrachten
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern und

4. die jeweiligen kalkulatorischen Restwerte und
Nutzungsdauern laut den betreffenden Bescheid-
en der jeweiligen Regulierungsbehörde.

Die Bundesnetzagentur kann im Einvernehmen
mit dem Bundeskartellamt Entscheidungen über
den Umfang und das Format der zur Verfügung
zu stellenden Daten durch Festlegung gegenüber
den Energieversorgungsunternehmen treffen

(2)  S.  4 Der  bisherige  Nutzungsberechtigte  ist
verpflichtet,  der  Gemeinde  spätestens  ein  Jahr
vor Bekanntmachung der Gemeinde nach Absatz
3 diejenigen Informationen über die technische
und wirtschaftliche Situation des Netzes zur Ver-
fügung zu  stellen,  die  für  eine  Bewertung des
Netzes  im  Rahmen  einer  Bewerbung  um  den
Abschluss eines Vertrages nach Satz 1 erforder-
lich sind. Die Bundesnetzagentur kann im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskartellamt Entschei-
dungen über  den Umfang und das  Format  der
zur Verfügung zu stellenden Daten durch Festle-
gung  gegenüber  den  Energieversorgungsunter-
nehmen treffen.



§ 47 EnWG-RegE - Rügeobliegenheit, 
Präklusion

Keine Entsprechung

(1) Jedes beteiligte Unternehmen kann eine
Rechtsverletzung durch Nichtbeachtung der
Grundsätze eines transparenten und diskrim-
inierungsfreien Verfahrens nach § 46 Absatz
1 bis 4 nur geltend machen, soweit es diese
nach Maßgabe von Absatz 2 gerügt hat. Die
Rüge ist in Textform gegenüber der Gemein-
de zu erklären und zu begründen.

(2) Rechtsverletzungen,  die  aufgrund  einer
Bekanntmachung nach § 46 Absatz 3 erkenn-
bar  sind,  sind innerhalb der  Frist  aus  § 46
Absatz  4  Satz  4  zu  rügen.  Rechtsverletz-
ungen,  die  aus  der  Mitteilung  nach  §  46
Absatz 4 Satz 4 erkennbar sind, sind inner-
halb von 15 Kalendertagen ab deren Zugang
zu  rügen.  Rechtsverletzungen  im  Rahmen
der Auswahlentscheidung, die aus der Infor-
mation nach § 46 Absatz 5 Satz 1 erkennbar
sind, sind innerhalb von 30 Kalendertagen ab
deren Zugang zu rügen. Erfolgt eine Akten-
einsicht nach Absatz 3, beginnt die Frist nach
Satz 3 für den Antragsteller  erneut ab dem
ersten Tag, an dem die Gemeinde die Akten
zur Einsichtnahme bereitgestellt hat.

(3) Zur Vorbereitung einer Rüge nach Absatz
2 Satz 3 hat die Gemeinde jedem beteiligten
Unternehmen auf Antrag Einsicht in die Akt-
en zu gewähren und auf dessen Kosten Aus-
fertigungen, Auszüge oder Abschriften zu er-
teilen.  Der  Antrag  auf  Akteneinsicht  ist  in
Textform innerhalb einer Woche ab Zugang
der Information nach § 46 Absatz 5 Satz 1 zu
stellen. Die Gemeinde hat die Einsicht in die
Unterlagen  zu  versagen,  soweit  dies  zur
Wahrung  von  Betriebs-  oder  Geschäftsge-
heimnissen geboten ist.

(4) Hilft die Gemeinde der Rüge nicht ab, so
hat sie das rügende Unternehmen hierüber in
Textform zu informieren und ihre Entscheid-
ung zu begründen.

(5) Beteiligte  Unternehmen können gerügte
Rechtsverletzungen,  denen  die  Gemeinde
nicht abhilft, nur innerhalb von 15 Kalender-



tagen ab Zugang der Information nach Ab-
satz  4  vor  den  ordentlichen  Gerichten  gel-
tend machen. Es gelten die Vorschriften der
Zivilprozessordnung über das Verfahren auf
Erlass  einer  einstweiligen  Verfügung.  Ein
Verfügungsgrund  braucht  nicht  glaubhaft
gemacht zu werden.

(6) Ein Vertrag nach § 46 Absatz 2 darf erst
nach Ablauf der Fristen aus Absatz 2 Satz 3
und Absatz 5 Satz 1 geschlossen werden.



§ 48 EnWG-RegE - Konzessionsabgaben § 48 EnWG - Konzessionsabgaben

Keine Änderung (1) Konzessionsabgaben  sind  Entgelte,  die
Energieversorgungsunternehmen für die Einräu-
mung  des  Rechts  zur  Benutzung  öffentlicher
Verkehrswege  für  die  Verlegung  und  den  Be-
trieb von Leitungen, die der unmittelbaren Ver-
sorgung von Letztverbrauchern im Gemeindege-
biet mit Energie dienen, entrichten. Eine Versor-
gung  von  Letztverbrauchern  im  Sinne  dieser
Vorschrift liegt auch vor, wenn ein Weitervertei-
ler über öffentliche Verkehrswege mit Elektrizi-
tät oder Gas beliefert wird, der diese Energien
ohne Benutzung solcher Verkehrswege an Letzt-
verbraucher weiterleitet. 

Keine Änderung (2) Die Bundesregierung kann durch Rechtsver-
ordnung mit  Zustimmung des  Bundesrates  die
Zulässigkeit  und Bemessung der  Konzessions-
abgaben regeln. Es kann dabei jeweils für Elek-
trizität oder Gas, für verschiedene Kundengrup-
pen  und  Verwendungszwecke  und  gestaffelt
nach der Einwohnerzahl der Gemeinden unter-
schiedliche  Höchstsätze  in  Cent  je  gelieferter
Kilowattstunde festsetzen. 

Keine Änderung (3) Konzessionsabgaben sind in der vertraglich
vereinbarten  Höhe  von  dem  Energieversor-
gungsunternehmen  zu  zahlen,  dem das  Wege-
recht nach § 46 Abs. 1 eingeräumt wurde. 

(4) Die  Pflicht  zur  Zahlung  der  vertraglich
vereinbarten  Konzessionsabgaben  besteht  auch
nach Ablauf des Wegenutzungsvertrages bis zur
Übertragung  der  Verteilungsanlagen  auf  ei-
nen neuen Vertragspartner nach § 46 Absatz
2 fort. Satz 1 gilt nicht, wenn die Gemeinde es
unter-lassen hat, ein Verfahren nach § 46 Ab-
satz 3 bis 5 durchzuführen.

(4) Die Pflicht zur Zahlung der vertraglich ver-
einbarten  Konzessionsabgaben  besteht  auch
nach Ablauf des Wegenutzungsvertrages für ein
Jahr fort, es sei denn, dass zwischenzeitlich eine
anderweitige Regelung getroffen wird


